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Titel:

Keine Rechtfertigung von Verkehrsblockaden durch Klimakleber durch das 
Widerstandsrecht, rechtfertigenden Notstand oder zivilen Ungehorsam

Normenketten:
GG Art. 3 Abs. 3, Art. 5, Art. 17, Art. 20 Abs. 3, Abs. 4, Art. 21
StGB § 32, § 34, § 240 Abs. 1, Abs. 2
StPO § 244 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 6

Leitsätze:
Das Festkleben auf einer Straße, um Autofahrer am Weiterfahren zu hindern und hierdurch auf die 
Gefahren des Klimawechsels aufmerksam zu machen, stellt eine weder durch Art. 20 Abs. 4 GG noch durch 
§ 34 StGB noch durch durch "zivilen Ungehorsam" gerechtfertigte Nötigung dar. (redaktioneller Leitsatz)
1. Das Widerstandsrecht aus Art. 20 Abs. 4 GG rechtfertigt keine Sitzblockaden sog. Klimakleber. Die 
legitime Anwendung physischer Gewalt soll erst dann in private Hände gegeben werden, wenn der Staat die 
verfassungsmäßige Ordnung nicht hinreichend schützen kann. Es liegt derzeit aber keine Konstellation vor, 
in der die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist und die staatlichen 
Organe, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage sind, die verfasste Ordnung selbst 
hinreichend zu schützen. Vielmehr ist der Staat in seiner Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt. Dass der 
Staat - konkret: die gesetzgeberische Mehrheit im Parlament - die von den Demonstranten gewünschten 
gesetzgeberischen Aktivitäten zumindest derzeit nicht für erforderlich hält, ist kein Fall des Art. 20 Abs. 4 
GG. (Rn. 39 – 40) (redaktioneller Leitsatz)
2. Einer Anwendung des Art. 20 Abs. 4 GG auf Nötigungshandlungen der "Klimakleber" zu Lasten von 
Privatpersonen steht zudem entgegen, dass selbst vom Ansatzpunkt der Klimakleber aus die Personen, die 
die in Art. 20 GG Ordnung beseitigen wollen oder nicht genügend schützen, allein die Regierung und die 
Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften sind, weil es diese sind, die dem Klimawandel nicht 
ausreichend begegnen. Die konkret von den Nötigungstaten betroffenen Autofahrer sind dagegen nicht die 
richtigen Adressaten. Gegen sie ist kein "Widerstand" nach Art. 20 GG zulässig. (Rn. 41) (redaktioneller 
Leitsatz)
3. Eine Rechtfertigung der Nötigungstaten scheidet bereits deshalb aus, weil zum Erreichen des Ziels 
mildere Mittel zur Verfügung stehen als Straftaten. Als milderes Mittel zur Einwirkung auf den politischen 
Meinungsbildungsprozess können beispielsweise hierauf bezogene Grundrechte, nämlich Art. 5 GG 
(Meinungsfreiheit), Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit), Art. 17 GG (Petitionsrecht) ausgeübt oder aber von 
der Möglichkeit des Art. 21 GG (Freiheit der Bildung politischer Parteien) Gebrauch gemacht werden. Das 
Vorhandensein von milderen Mitteln schließt die Anwendbarkeit von § 34 StGB aus. (Rn. 44) (redaktioneller 
Leitsatz)
4. Auch ziviler Ungehorsam ist kein Rechtfertigungsgrund für Nötigungen durch Straßenblockaden, 
jedenfalls dann, wenn sie in Rechte Dritter eingreifen. Es ist nicht billigenswert, wenn sich Proteste gegen 
eine verfassungsgemäß zustande gekommene Mehrheitsentscheidung – einen fundamentalen 
Gemeinschaftswert – richten und diese gestützt auf vorgeblich verallgemeinerungsfähige, aber offenkundig 
noch nicht mehrheitlich getragene Prinzipien und Wertvorstellungen in Frage stellen. Es geht nicht an, aus 
der Überzeugung von der Überlegenheit der eigenen Ansichten heraus das Recht abzuleiten, diese auch 
mit illegalen Mitteln durchsetzen zu dürfen. (Rn. 51 – 53) (redaktioneller Leitsatz)
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Tenor

I. Die Revision des Angeklagten T. L. F. gegen das Urteil des Amtsgericht München vom 16. September 
2022 wird als unbegründet verworfen.

II. Der Beschwerdeführer hat die Kosten seines Rechtsmittels zu tragen.

Gründe

I.

1
Das Amtsgericht München – Jugendrichter – hat den Angeklagten und zwei weitere Personen, deren 
Verfahren inzwischen rechtskräftig abgeschlossen sind, am 16. September 2022 wegen Nötigung schuldig 
gesprochen. Der Angeklagte ist jugendrichterlich verwarnt worden. Nach den Feststellungen des 
Amtsgerichts hat sich der Angeklagte am 4. Februar 2022 auf der Fahrbahn der F. straße in M. mit 
Sekundenkleber festgeklebt und dadurch im Zusammenwirken mit weiteren Personen eine unbekannte, 
größere Anzahl von Autofahrern am Weiterfahren gehindert oder zur Umfahrung der blockierten Straße 
gezwungen.

2
Gegen das Urteil des Amtsgerichts hat der Verteidiger des Angeklagten am 23. September 2022 Revision 
eingelegt. Nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe am 7. Oktober 2022 hat der Verteidiger des 
Angeklagten die Revision am 7. November 2022 begründet.

3
Der Angeklagte rügt mit seinem Rechtsmittel die Verletzung formellen und materiellen Rechts: Mit der 
formellen Rüge macht er geltend, das Amtsgericht habe gegen § 244 Abs. 3 Nr. 6 StPO verstoßen, weil ein 
von der Verteidigung in der Hauptverhandlung gestellter Beweisantrag im Wege der Wahrunterstellung 
zurückgewiesen worden sei. Das Gericht habe aber die Zusage der Wahrunterstellung im Urteil nicht 
eingehalten (RevBegr. S. 1ff)

4
Mit der Aufklärungsrüge gemäß § 244 Abs. 2 StPO macht die Revision geltend, das Amtsgericht hätte sich 
dazu gedrängt sehen müssen, durch Einführung der medialen Kommunikation des Angeklagten sowie 
zweier Zeitungsartikel Beweis zum „Zweck des Protests“ des Angeklagten zu erheben (Rev.Begr. S. 5ff).

5
Die Sachrüge wurde allgemein erhoben. Erläuternd wird von der Revision ausgeführt, das Amtsgericht habe 
rechtsfehlerhaft angenommen, das Handeln des Angeklagten sei nicht gemäß § 34 StGB gerechtfertigt 
gewesen (RevBegr. S. 17).

6
Die Generalstaatsanwaltschaft M. hat zum Revisionsvorbringen in ihrer Zuschrift vom 20. Februar 2023 
detailliert Stellung genommen. Sie hält die Revision zwar für zulässig, aber für unbegründet.

7
Ein Verstoß gegen § 244 Abs. 3 Nr. 6 StPO liege nicht vor, da die Urteilsfeststellungen der 
Wahrunterstellung nicht widersprächen (Zuschrift S. 3).

8
Die erhobene Aufklärungsrüge sei nicht zulässig erhoben (Zuschrift S. 4). Jedenfalls würde das Urteil nicht 
auf einer Verletzung der von der Revision gerügten Aspekte der Aufklärungspflicht beruhen (Zuschrift S. 5).

9



Die Sachrüge sei unbegründet. Der Angeklagte habe jedenfalls die bei der Straßenblockade in zweiter 
Reihe befindlichen Autofahrer durch physische Einwirkung zu einem Tun oder Unterlassen genötigt. Das 
Handeln des Angeklagten sei auch rechtswidrig gewesen, da kein Rechtfertigungsgrund vorgelegen habe. 
Insbesondere sei die Tat des Angeklagten nicht nach § 34 StGB gerechtfertigt. Die Tat sei auch verwerflich 
im Sinne von § 240 Abs. 2 StGB gewesen. Der Rechtsfolgenausspruch begegne keinen Bedenken.

10
Die Verteidigung hat zur Zuschrift der Generalstaatsanwaltschaft Stellung genommen (Schriftsatz vom 9. 
März 2023) und ausgeführt, sie sehe weiterhin einen Widerspruch zwischen der als wahr unterstellten 
Tatsache und der impliziten Feststellung des Gerichts, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland sei nicht gefährdet. Aus der medialen Kommunikation und den Zeitungsartikeln ergebe sich, 
dass die Klimakrise als übergeordnetes Thema des Protests des Angeklagten am Tattag in der 
„Öffentlichkeit angekommen“ sei. Die Tat sei wegen der Dringlichkeit der Klimakrise nach § 34 StGB 
gerechtfertigt.

II.

11
Die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revision hat keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten 
ergeben (§ 349 Abs. 2 StPO).

12
Zur Begründung wird auf die zutreffende Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft M. in ihrer 
Antragsschrift vom 20. Februar 2023 Bezug genommen.

13
Ergänzend bemerkt der Senat: 1) Die formelle Rüge des Angeklagten, das Amtsgericht habe gegen § 244 
Abs. 3 Nr. 6 StPO verstoßen, ist unbegründet, weil das Amtsgericht die Zusage der Wahrunterstellung in 
vollem Umfang eingehalten hat.

14
a) Die Revision argumentiert in diesem Zusammenhang zusammengefasst, im Urteil werde die als wahr 
unterstellte Tatsache „implizit als nicht gegeben angenommen“. Das Amtsgericht habe bereits deshalb die 
zugesagte Wahrunterstellung nicht eingehalten, weil es im Urteil unberücksichtigt gelassen habe, „dass die 
globale Erwärmung eine gegenwärtige Gefahr für die menschliche Zivilisation“ darstelle, „gegen die der 
Staat zu wenig“ unternehme. Implizit habe das Amtsgericht diese Gefahr auch deshalb negiert und damit 
gegen die zugesagte Wahrunterstellung verstoßen, weil es ausgeführt habe, die Voraussetzungen des Art. 
20 Abs. 4 Grundgesetz (GG) hätten unzweifelhaft nicht vorgelegen und ziviler Ungehorsam zur 
Beeinflussung der politischen Meinungsbildung sei daher nicht angemessen gewesen (RevBegr. S. 5).

15
b) Diese Ausführungen der Revision decken keinen Rechtsfehler zulasten des Angeklagten auf. Zusätzlich 
zu den Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Zuschrift vom 20. Februar 2023 (dort S. 2ff) ist 
ergänzend auszuführen:

16
i) Das Amtsgericht hat die zugesagte Wahrunterstellung der unter Beweis gestellten Tatsachen entgegen 
der Ansicht der Revision im Urteil berücksichtigt. So führt das Amtsgericht im Rahmen seiner Überlegungen 
zur Strafzumessung aus, dass die verfolgten Fernziele des Angeklagten im Rahmen der Ahndungsfindung 
positiv zu berücksichtigen waren. Ihm sei es darum gegangen, mediales Interesse für sein 
nachvollziehbares und dringendes Anliegen, nämlich unverzügliche Einleitung nachhaltiger Schritte zur 
Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung und Kampf gegen den Klimawandel, zu erregen (UA S. 13). 
Aus diesen detaillierten Erwägungen des Amtsgerichts ergibt sich, dass die wahr unterstellten Tatsachen im 
Urteil Berücksichtigung fanden.

17
ii) Die Revision trägt weiter vor, das Amtsgericht habe die als wahr unterstellten Tatsachen nicht im Rahmen 
der Prüfung des rechtfertigenden Notstands gemäß § 34 StGB und des Widerstandsrechts nach Art. 20 
Abs. 4 GG geprüft. Soweit dieser Vortrag so zu verstehen sein sollte, hieraus ergebe sich, dass das 



Amtsgericht von der zugesagten Wahrunterstellung abgewichen sei (RevBegr. S. 5), deckt dies keinen 
Rechtsfehler auf:

18
(1) Das Amtsgericht hat dazu im Urteil sinngemäß ausgeführt, eine Rechtfertigung der Tat nach § 34 StGB 
sei nicht gegeben. Es fehle an der Angemessenheit der vermeintlichen Notstandshandlung. Die 
Angemessenheit entfiele, wenn die Rechtsordnung für die Abwendung bestimmter Gefahren ein rechtlich 
geordnetes Verfahren vorsehe. In der Bundesrepublik hätten die Bürger zahlreiche legale Möglichkeiten zur 
Geltendmachung abweichender politischer Standpunkte. Deshalb seien Verkehrsblockaden gegen 
politische Maßnahmen und Entscheidungen nur unter den Voraussetzungen von Art. 20 Abs. 4 GG 
zulässig. Dessen Voraussetzung lägen aber „unzweifelhaft“ nicht vor (UA S. 10).

19
(2) Das Amtsgericht hat somit ausgeschlossen, dass die hier gegenständliche Verkehrsblockade ein 
angemessenes Mittel sei, die Gefahr abzuwenden, weil andere Möglichkeiten der politischen Teilhabe und 
Willensbildung in der Bundesrepublik bestehen. Im Rahmen der skizzierten Argumentation des 
Amtsgerichts kommt dem Vorliegen oder Nichtvorliegen der als wahr unterstellten Tatsachen keine 
Bedeutung zu. Es kann daher aus dem Umstand, dass das Amtsgericht die wahr unterstellten Tatsachen 
bei der Ablehnung der Anwendbarkeit von § 34 StGB nicht erwähnt, nicht geschlossen werden, das 
Amtsgericht sei von der zugesagten Wahrunterstellung abgewichen.

20
(3) Ähnliches gilt im Zusammenhang mit dem Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 GG. Das Amtsgericht 
hat dazu ausgeführt, die Voraussetzungen des Widerstandsrechts nach Art. 20 Abs. 3 GG lägen 
„unzweifelhaft“ nicht vor. Das grundgesetzlich garantierte Widerstandsrecht ist an mehrere 
Voraussetzungen geknüpft. Das Amtsgericht hat offengelassen, welches Tatbestandsmerkmal des 
Widerstandsrechts es als nicht gegeben angesehen hat. Somit kann auch in diesem Zusammenhang nicht 
geschlossen werden, das Amtsgericht sei von der zugesagten Wahrunterstellung abgewichen.

21
iii) Die als wahr unterstellte Tatsache war nicht von vornherein bedeutungslos, sondern geeignet, zu 
Gunsten des Angeklagten im Rahmen der Strafzumessung Bedeutung zu erlangen. Dass die Verteidigung 
des Angeklagten durch die Wahrunterstellung von weiterem effektiven Verteidigungsvorbringen abgehalten 
worden wäre, ist nicht ersichtlich.

22
2) Die formelle Rüge, das Amtsgericht habe gegen seine Aufklärungspflicht verstoßen, indem es 
unterlassen hat, eine Stellungnahme des Angeklagten auf Video in Augenschein zu nehmen und zwei über 
die Tat des Angeklagten erschienene Zeitungsartikel (Bild-Zeitung und Süddeutsche Zeitung) zu verlesen, 
ist hinsichtlich des Artikels in der Süddeutschen Zeitung unzulässig erhoben. Im Übrigen deckt die Rüge 
jedenfalls keinen durchgreifenden Rechtsfehler auf:

23
a) Die Aufklärungsrüge ist jedenfalls hinsichtlich des von der Revision näher bezeichneten Artikels in der 
Süddeutschen Zeitung unzulässig erhoben. Im Übrigen lässt es der Senat offen, ob die Aufklärungsrüge 
hinsichtlich Tw...-Video und Artikel in der Bild-Zeitung zulässig erhoben wurde.

24
i) Um eine zulässige Aufklärungsrüge zu erheben, muss der Revisionsführer das bekannte oder erkennbare 
Beweismittel angeben und die Beweisthematik so genau und konkret umschreiben, dass zu ersehen ist, 
welcher bestimmte Sachverhalt zum Gegenstand der Beweiserhebung hätte gemacht werden müssen. 
Weiter muss er ein zu erwartendes bestimmtes Beweisergebnis darlegen und eindeutig behaupten, eine 
Beweiserhebung würde die vorgetragenen Tatsachen ergeben haben. Weiter muss er die Relevanz dieses 
zu erwartenden Ergebnisses darlegen, also ausführen, dass es (möglichweise) für den Schuldspruch oder 
den Ausspruch über die Rechtfolgen Bedeutung erlangt hätte. Zudem muss der Revisionsführer die 
Umstände darlegen, die für die Beantwortung der Frage, ob sich dem Gericht die vermisste 
Beweiserhebung aufdrängen musste, bedeutsam sein konnten (Krehl in KK, StPO, 9. Aufl. 2023, § 244 Rn. 
216) .

25



ii) Die Revision trägt nicht vor, aus welchen Gründen sich für das Tatgericht die Verlesung des Artikels in 
der Süddeutschen Zeitung vom 4. Februar 2023 „Klimaaktivisten kleben sich auf der Straße fest“ 
aufgedrängt hätte. Der Artikel ist nicht Bestandteil der Akte. Die Revision führt zudem auch nicht aus, dass 
sie das Gericht mündlich oder schriftlich auf den Artikel und seine mögliche Bedeutung als Beweismittel 
hingewiesen habe. Ein Vortrag, dass dem Gericht der Artikel aus anderen Quellen bekannt geworden ist, 
liegt ebenfalls nicht vor. Die Revision führt lediglich aus, der Artikel sei für das Amtsgericht über eine 
„google-Recherche“ im Internet auffindbar gewesen (RevBegr. S. 15). Mangels jeglichen Vortrags, dass 
sich dem Tatgericht die Internet-Recherche und sich daraus ergebend die Verlesung des genannten Artikels 
der Süddeutschen Zeitung hätte aufdrängen müssen, ist die Aufklärungsrüge in diesem Zusammenhang 
unzulässig erhoben.

26
b) Die Aufklärungsrüge ist hinsichtlich des Tw...-Videos und des Artikels in der Bild-Zeitung jedenfalls 
unbegründet, weil die objektiven Gegebenheiten nicht zur Beweiserhebung durch das Tatgericht drängten:

27
i) Auf Grund einer zulässig erhobenen Aufklärungsrüge prüft das Revisionsgericht die mögliche 
Erheblichkeit einer vom Tatgericht unterlassenen Beweiserhebung unter Heranziehung des für die 
Begründetheit der Rüge relevanten Stoffs, vor allem anhand der tatrichterlichen Urteilsgründe und der 
Akten, sowie insbesondere auch die Frage, ob sich die unterlassene Beweiserhebung dem Tatrichter nach 
der Sachlage aufdrängen musste (Krehl in KK, StPO, 9. Aufl. 2023, § 244 Rn. 220). Entscheidend ist dabei 
allein, ob nach »Sicht der Dinge« des Revisionsgerichts die Durchführung der in Rede stehenden 
Beweiserhebung zur weiteren Aufklärung erforderlich gewesen wäre (BGH, StV 1996, 581, 582).

28
ii) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Sachlage nicht zur Erhebung der von der Revision 
vermissten Beweismittel gedrängt:

29
(1) Die Revision führt in diesem Zusammenhang aus, der Angeklagte habe in einem Tw...-Video medial 
kommuniziert, dass der Zweck des Protests in erster Linie die Verhinderung einer Klimakatastrophe 
gewesen sei. Die Bildzeitung hätte über die Straßenblockade als Klimaprotest berichtet und so 
öffentlichkeitswirksam die Klimakrise als das Hauptanliegen des Angeklagten und seiner Begleiter 
kommuniziert (RevBegr. S. 6).

30
(2) In dem Tw...-Video erklärt der Angeklagte nach dem Vortrag der Revision jedoch lediglich, er habe sich 
in München auf einer Straße festgeklebt, weil wir in einem globalen Klimakollaps seien, der in den nächsten 
Jahrzehnten ein Massensterben auslösen werde und Hungersnöte in der ganzen Welt, die wir heute schon 
sähen. Wir könnten so nicht weitermachen. Essen wegwerfen, sei in Anbetracht, dass 700 Millionen 
Menschen weltweit hungern würden, sowieso ethisch nicht vertretbar. Deswegen würden sie ein „Essen-
Retten-Gesetz“ fordern. Er fordere die Bundesregierung auf, dieses Essen-Retten-Gesetz jetzt zu 
verabschieden. Wenn das passiere, würden sie mit dieser Störung aufhören. Die Ausführungen des 
Angeklagten in dem Video thematisieren zwar den „Klimakollaps“, indem sie ihn verantwortlich machen für 
Hungernöte auf der Welt. Nach diesen Worten ruft der Angeklagte dann dazu auf, kein „Essen“ mehr 
wegzuwerfen. Von der Bundesregierung fordert er den Erlass eines „Essen-Retten-Gesetzes“ und erklärt, 
die Störaktionen von ihm und seiner Gesinnungsgenossen würden aufhören, wenn ein solches Gesetz 
erlassen ist.

31
(3) Im von der Revision vorgelegten Artikel der Bild-Zeitung findet sich im thematisierten Zusammenhang in 
der Überschrift die Wendung, dass ein Sitzstreik für Klima in München stattgefunden habe. Im Artikel wird 
ausgeführt, fünf Klima-Aktivisten hätten einen Sitzstreik auf der F. straße durchgeführt. Außerdem hätte die 
Aktivisten Obst und Gemüse auf die Fahrbahn geworfen. Motto der Aktion sei gewesen: „Aufstand der 
letzten Generation“ und „Essen retten – Leben retten“. Ein Aktivist habe geäußert, sie würden für unser aller 
Klima kämpfen, sie wollten die Regierung unter Druck setzen. Dazu gehöre auch, aufzuhören, 
Nahrungsmittel im Überfluss zu produzieren, die dann weggeworfen würden.

32



(4) Das Amtsgericht hat in den Urteilsgründen ausgeführt, die drei Angeklagten hätten den äußeren 
Sachverhalt, wie festgestellt, glaubhaft eingeräumt. Das Amtsgericht hat dazu u.a. festgestellt, der 
Angeklagte und seine vier Begleiter hätten die F. straße blockiert. Sie hätten vor sich diverses Obst und 
Früchte verteilt und zwei Transparente ausgerollt. Auf diesen stand „Essen Retten Leben Retten“ und 
„Aufstand der Letzten Generation“ (UA. S. 5). Nach den Feststellungen des Amtsgerichts war demnach 
aufgrund des Transparents „Essen Retten Leben Retten“ und der Verteilung von Obst und Früchten auf der 
blockierten Fahrbahn der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung klar und ausdrücklich ersichtlich. Das 
Transparent „Aufstand der Letzten Generation“ deutete lediglich mittelbar und auch nur für Personen, die 
mit den Sachverhalten vertraut waren, darauf hin, dass auch gegen den Klimawandel Stellung genommen 
werden sollte.

33
(5) Der von der Revision vorgetragene Inhalt des Videos stützt nicht die Annahme, der Zweck des Protestes 
sei in erster Linie die Verhinderung einer Klimakatastrophe gewesen. Vielmehr dient der Hinweis auf den 
„Klimakollaps“ als Hinführung zum Thema Nahrungsmittelverschwendung. Zu diesem Komplex bringt dann 
auch der Angeklagte seine Forderung nach einem „Essen-Retten-Gesetz“ vor und kündigt das Ende der 
Aktionen für den Fall an, dass ein solches Gesetz verabschiedet wird. Die „Klimakatastrophe“, der 
„Klimakollaps“ oder die „globale Erwärmung“ werden nicht mehr erwähnt. Auch in dem von der Revision 
vorgelegten Artikel in der Bild-Zeitung wird die Tat des Angeklagten als Kampf für das Klima und als Kampf 
gegen die Lebensmittelverschwendung bezeichnet. Dass die Klimakrise das Hauptanliegen des 
Angeklagten gewesen sei, kann dem Artikel jedoch nicht entnommen werden. Vielmehr nimmt die 
Berichterstattung im Zusammenhang mit Lebensmitteln deutlich breiteren Raum ein. Der Kampf für das 
Klima wird hingegen lediglich in der Überschrift und in der Äußerung des von den Journalisten gehörten 
Aktivisten erwähnt. Bei dieser Sachlage unter Berücksichtigung der objektiven Umstände der Blockade und 
dem dargestellten Inhalt von Video und Zeitungsartikel hat die Sachlage nicht dazu gedrängt, das Video in 
Augenschein zu nehmen und den Zeitungsartikel zu verlesen.

34
3) Die Sachrüge ist ebenfalls unbegründet. Die umfassende Nachprüfung des Urteils durch den Senat deckt 
aufgrund der erhobenen Sachrüge keinen durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten auf:

35
a) Die Tat stellt in objektiver und subjektiver Hinsicht eine Nötigung im Sinne von § 240 Abs. 1 StGB dar. 
Insoweit wird Bezug genommen auf die zutreffenden und nicht ergänzungsbedürftigen Ausführungen der 
Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Zuschrift vom 20. März 2023, die von der Revision auch nicht in Frage 
gestellt werden.

36
b) Die Tat des Angeklagten ist verwerflich im Sinne von § 240 Abs. 2 StGB. Insoweit ist ergänzend zu den 
Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft zu bemerken:

37
i) Die Tat des Angeklagten ist nicht gerechtfertigt:

38
(1) Gerechtfertigte Nötigungen können nicht verwerflich im Sinne von § 240 Abs. 2 StGB sein. Daher ist die 
Verwerflichkeit nur dann zu prüfen, wenn kein allgemeiner Rechtsfertigungsgrund eingreift (Fischer, StGB, 
70. Aufl. 2023, § 240 Rn. 38a) (a) Die Tat des Angeklagten ist nicht nach Art. 20 Abs. 4 GG gerechtfertigt:

39
(i) Gemäß Art. 20 Abs. 4 GG haben alle Deutschen gegen jeden, der es unternimmt, die in Art. 20 GG 
niedergelegte Ordnung zu beseitigen, das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
Das Widerstandsrecht kann gegen jeden ausgeübt werden, der es unternimmt diese Ordnung zu beseitigen 
(Dürig/Herzog/Scholz/Grzeszick GG Art. 20 Rn. 17). Andere Abhilfe darf jedoch nicht möglich sein. Diese 
als „Subsidiaritätsklausel“ verstandene Beschränkung gestaltet das Widerstandsrecht zu einem äußersten 
und letzten Notmittel. Hintergrund der Einschränkung ist das staatliche Gewaltmonopol als Grundpfeiler 
moderner Staatlichkeit. Die legitime Anwendung physischer Gewalt soll deshalb erst dann in private Hände 
gegeben werden, wenn der Staat die verfassungsmäßige Ordnung nicht hinreichend schützen kann. 
(Grzeszick a.a.O Rn. 23).



40
(ii) Letzteres ist jedenfalls nicht der Fall. Es liegt derzeit keine Konstellation vor, in der die 
verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist und die staatlichen Organe, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage sind, die verfasste Ordnung selbst hinreichend zu 
schützen. Vielmehr ist der Staat in seiner Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt. Anders als der 
Angeklagte hält die gesetzgeberische Mehrheit im Parlament, die vom Angeklagten gewünschten 
gesetzgeberischen Aktivitäten zumindest derzeit nicht für erforderlich. Auf der Grundlage der 
Überzeugungen des Angeklagten ließe sich die Situation schlagwortartig zusammenfassen: Der Staat kann 
zwar die verfasste Ordnung schützen; er ergreift aber nicht die vom Angeklagten für nötig erachteten 
Maßnahmen.

41
(iii) Daneben ist auch nicht erkennbar, dass der Angeklagte seine „Widerstandshandlung“ gegen denjenigen 
richtete, der es unternahm, die in Art. 20 GG niedergelegte Ordnung zu beseitigen. Nach Auffassung des 
Angeklagten stellt die Klimakrise eine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung dar. Dieser Gefahr werde 
mangels staatlicher Gegenmaßnahmen nicht entsprechend begegnet. Ausgehend vom Ansatzpunkt des 
Angeklagten kämen als Adressat seiner Widerstandshandlung daher nur die Regierung und die Mitglieder 
der gesetzgebenden Körperschaften in Betracht. Gegen die konkret von seiner Tat betroffenen Autofahrer 
war daher schon aus diesem Grund kein „Widerstand“ nach Art. 20 GG zulässig.

42
(b) Die Tat des Angeklagten ist nicht nach § 34 StGB gerechtfertigt:

43
(i) Voraussetzungen für das Eingreifen dieses Rechtfertigungsgrundes ist u.a. das Vorliegen einer Gefahr. 
Es muss also ein Zustand gegeben sein, in dem aufgrund tatsächlicher Umstände die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts eines schädigenden Ereignisses besteht. Die Gefahr muss gegenwärtig sein. Dies ist dann der 
Fall, wenn bei natürlicher Weiterentwicklung der Dinge der Eintritt eines Schadens sicher oder doch 
höchstwahrscheinlich ist, falls nicht alsbald Abwehrmaßnahmen ergriffen werden (Fischer, StGB, 70. Aufl. 
2023, § 34 Rn. 4, 7 m.w. N.). Die bestehende Gefahr darf nicht anders abwendbar sein als durch die 
Begehung der Tat. Die Tat muss daher geeignet und erforderlich sein, die Gefahr abzuwenden. Es darf 
zudem kein weniger einschneidendes Abwendungsmittel zur Verfügung stehen (Fischer, StGB, 70. Aufl. 
2023, § 34 Rn. 9; BeckOK StGB Momsen/Savic StGB § 34 Rn. 7; Rönnau in Leipziger Kommentar, 13. Aufl. 
2019, vor §§ 32 StGB Rn. 134).

44
(ii) In der vorliegenden Sachverhaltskonstellation scheidet eine Rechtfertigung der Tat des Angeklagten 
bereits deshalb aus, weil ihm zum Erreichen seines Ziels mildere Mittel zur Verfügung standen und er nicht 
eine Straftat hätte begehen müssen. Als milderes Mittel zur Einwirkung auf den politischen 
Meinungsbildungsprozess hätte er beispielsweise hierauf bezogene Grundrechte, nämlich Art. 5 GG 
(Meinungsfreiheit), Art. 8 (Versammlungsfreiheit), Art. 17 GG (Petitionsrecht) ausüben, bzw. von der 
Möglichkeit des Art. 21 GG (Freiheit der Bildung politischer Parteien) Gebrauch machen können (vgl. OLG 
Celle, Beschluss vom 29 Juli 2022 – 2 Ss 91/22 – juris Rn. 11). Daneben stünde ihm auch noch der Weg 
offen, dass er und gegebenenfalls weitere Personen im direkten Gespräch oder über sonstige 
Kommunikationsmittel auf Mitglieder der Regierung und/oder der gesetzgebenden Körperschaften zur 
Erreichung ihrer Ziele einwirken. Da bereits das Vorhandensein von milderen Mitteln die Anwendbarkeit von 
§ 34 StGB ausschließt, ist der Senat nicht gehalten, die Streitfrage, ob derartige Verkehrsblockaden als Teil 
eines komplexen und gegebenenfalls längerfristigen Vorgehens geeignet sind, die Gefahren, die sich aus 
der globalen Erwärmung ergeben können, zu beseitigen (vgl. bejahend MüKoStGB/Erb StGB § 34 Rn. 113; 
Bönte, HRRS 2021, 164, 168; verneinend: Zieschang in Leipziger Kommentar, 13. Aufl. 2019, § 34 StGB 
Rn 91; Schönke/Schröder/Perron, 30. Aufl. 2019, StGB § 34 Rn. 19).

45
(iii) Die Revision meint, im Einzelfall könne eine politisch motivierte Verkehrsblockade nach § 34 StGB 
gerechtfertigt sein.

46
1. Die Revision räumt ein, § 34 StGB könne grundsätzlich keine Gesetzesverletzungen rechtfertigen, die 
darauf angelegt seien, eigenmächtig Maßnahmen durchzusetzen, die einer Entscheidung des demokratisch 



legitimierten Gesetzgebers bedürften. Denn dies würde abschließende Verfahrensregelungen missachten, 
die Ausdruck des Mehrheitsprinzips seien. Anders sei dies aber angesichts des existentiellen Risikos der 
globalen Erwärmung zu sehen. Ähnlich wie in der „notwehrähnlichen Lage“ sei eine Rechtfertigung von 
vorbeugenden „Widerstandsmaßnahmen“ nach § 34 StGB nicht ausgeschlossen. Eine Straftat könne im 
Einzelfall nach § 34 StGB gerechtfertigt sein, wenn das Interesse an einer politischen Befassung mit der 
Gefahrenabwehr das Interesse an der Friedens- und Ordnungsfunktion des Rechts wesentlich überwiegt 
(RevBegr. S 17f i.V.m Bönte HRRS 2021, 164, 172; RevBegr. Anm. S. 3; Satzger/von Maltitz, ZStW 2021, 
1, 31, die die Frage aufwerfen, ob angesichts der elementaren Bedeutung des Klimaschutzes Straftaten „im 
Namen des Klimaschutzes“ eine gesonderte Behandlung seitens der Rechtsordnung zugesprochen werden 
kann).

47
2. Die skizzierte Auffassung der Revision überzeugt nicht.

48
a. Es ist kein Bedürfnis erkennbar, praeter legem einen weiteren Rechtfertigungsgrund für 
Verkehrsblockaden zu schaffen, deren Sinn und Zweck es ist, mittelbar Druck auf den Gesetzgeber 
auszuüben. Wie bereits dargelegt, bestehen im demokratischen Rechtsstaat diverse Möglichkeiten effektiv 
auf die gesetzgeberischen Körperschaften einzuwirken, um diese zu den gewünschten Maßnahmen zu 
veranlassen [siehe oben: 3) b) i) (1) (b) (ii) = Seite 9]. Eine „notwehrähnliche“ Sachlage, die dazu drängt, auf 
den Gesetzgeber mittelbar durch die Begehung von Straftaten einzuwirken, besteht daher nicht. Deshalb ist 
die Anerkennung eines besonderen Rechtsfertigungsgrund für Taten der vorliegenden Art nicht angezeigt.

49
b. Mit § 34 StGB hat der Gesetzgeber einen Rechtfertigungsgrund geschaffen, der die Rechtswidrigkeit 
einer Straftat ausschließt, wenn jemand in einer gegenwärtigen Gefahr für ein Rechtsgut eine Straftat 
begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. Zusätzliche Voraussetzungen für die 
Anwendbarkeit von § 34 StGB sind noch, dass die Gefahr für das Rechtsgut nicht anders abwendbar ist, 
dass die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden und dass bei Abwägung der 
widerstreitenden Interessen das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Somit sieht 
die Rechtsordnung bereits positiv einen Rechtfertigungsgrund für Straftaten dann vor, wenn eine Abwägung 
der beteiligten Interessen erforderlich ist und diese ein wesentliches Überwiegen des geschützten 
Interesses ergibt. Damit ist aber eine Situation der hier vorliegenden Art vom Gesetzgeber bereits 
abschließend geregelt. Eine auf den Einzelfall beschränkte Analogie zu § 34 StGB, die lediglich eine 
Interessenabwägung voraussetzt und auf die weiteren Anwendungsvoraussetzung von § 34 StGB verzichtet 
oder die Anerkennung eines selbständigen, neu zu schaffenden, Rechtfertigungsgrundes, bei dem es 
ausschließlich auf die Abwägung ankommt, verbietet sich daher.

50
(c) Die Tat ist auch nicht, sofern man darin überhaupt einen Rechtfertigungsgrund sehen will, durch „zivilen 
Ungehorsam“ gerechtfertigt:

51
(i) Unter zivilem oder bürgerlichem Ungehorsam wird – im Unterschied zum Widerstandsrecht gegenüber 
einem Unrechtssystem – ein Widerstehen des Bürgers gegenüber einzelnen gewichtigen staatlichen 
Entscheidungen verstanden, um einer für verhängnisvoll und ethisch illegitim gehaltenen Entscheidung 
durch demonstrativen, zeichenhaften Protest bis zu aufsehenerregenden Regelverletzungen zu begegnen 
(BVerfG, Urteil vom 11. November 1986 – 1 BvR 713/83 –, juris Rn. 91). Die herrschende Meinung lehnt 
eine Rechtfertigung von Straftaten durch „zivilen Ungehorsam“ ab.

52
(ii) Das Bundesverfassungsgericht hat zur Frage, ob „ziviler Ungehorsam“ speziell eine gezielte und 
bezweckte Verkehrsbehinderung durch Sitzblockaden rechtfertigen kann, ausgeführt, dies komme 
zumindest dann nicht in Betracht, wenn Aktionen des zivilen Ungehorsams wie bei Verkehrsbehinderungen 
in die Rechte Dritter eingreifen, die ihrerseits unter Verletzung ihres Selbstbestimmungsrechts als 
Instrument zur Erzwingung öffentlicher Aufmerksamkeit benutzt werden. Dabei bliebe zudem außer Acht, 
dass zum Wesen des zivilen Ungehorsams nach der Meinung seiner Befürworter die Bereitschaft zu 
symbolischen Regelverletzungen gehört, dass er also per definitionem Illegalität mit dem Risiko 
entsprechender Sanktionen einschließt als Mittel, auf den öffentlichen Willensbildungsprozess einzuwirken. 



Angesichts dieser Zielrichtung erschiene es widersinnig, den Gesichtspunkt des zivilen Ungehorsams als 
Rechtfertigungsgrund für Gesetzesverletzungen geltend zu machen (BVerfG, a.a.O. Rn. 93).

53
(iii) Dem schließt sich der Senat unter Bezugnahme auf die dargestellte Begründung des 
Bundesverfassungsgerichts an, wobei zusätzlich noch berücksichtigt wurde, dass ziviler Ungehorsam 
Rechtsbruch ist, er die innerstaatliche Friedenspflicht verletzt, er gegen das Prinzip der Gleichheit aller vor 
dem Gesetz verstößt und er sich über das Mehrheitsprinzip hinwegsetzt, das für ein demokratisch 
verfasstes Gemeinwesen konstituierend ist (vgl. BVerfG, a.a.O Rn 92). Zusätzlich spricht gegen die 
Anerkennung von „zivilen Ungehorsam“ als Rechtfertigungsgrund folgende Argumentation: Ziviler 
Ungehorsam ist Protest, der sich gegen eine verfassungsgemäß zustande gekommene 
Mehrheitsentscheidung – einen fundamentalen Gemeinschaftswert – richtet und diese gestützt auf 
vorgeblich verallgemeinerungsfähige, aber offenkundig noch nicht mehrheitlich getragene Prinzipien und 
Wertvorstellungen in Frage stellt. Anstatt für die eigene Meinung auf legale Weise um eine Mehrheit zu 
werben, setzt der, der zivilen Ungehorsam leistet, die Überlegenheit der eigenen Ansicht voraus und leitet 
daraus das Recht ab, diese auch mit illegalen Mitteln durchsetzen zu dürfen. Die Annahme einer 
Rechtfertigung würde bedeuten, ein solches Recht tatsächlich zuzugestehen und damit der Ansicht einer 
Minderheit ein höheres Gewicht zuzubilligen als der im Rahmen des demokratischen 
Willensbildungsprozesses entstandenen Entscheidung der Mehrheit. Dies verstieße nicht nur gegen Art. 3 
Abs. 3 GG, der die Bevorzugung einer aktiv geltend gemachten politischen Anschauung ausdrücklich 
verbietet, sondern stellte durch den Verzicht auf die Durchsetzung der Mehrheitsregel auch eine 
Selbstaufgabe von Demokratie und Rechtsfrieden durch die Rechtsordnung dar (Rönnau in Leipziger 
Kommentar, 13. Aufl. 2019, Vorbemerkungen zu den §§ 32 ff StGB Rn. 142).

54
ii) Die Tat des Angeklagten ist verwerflich im Sinne von § 240 Abs. 2 StGB.

55
(1) Insoweit wird Bezug genommen auf die Zuschrift der Generalstaatsanwaltschaft vom 20. Februar 2023 
(dort Seite 9ff).

56
(2) Das Amtsgericht (UA S. 11f) hat die im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung durchgeführte Abwägung 
anhand der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Abwägungselemente durchgeführt. 
Insbesondere hat das Amtsgericht den Zweck der Verkehrsblockade nicht als Gesichtspunkt gewertet, der 
für die Verwerflichkeit spräche (vgl. BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 7. März 2011 – 1 BvR 
388/05 –, juris Rn. 39).

57
c) Der Rechtsfolgenausspruch begegnet keinen rechtlichen Bedenken und hält rechtlicher Nachprüfung 
durch das Revisionsgericht stand. Insoweit wird Bezug genommen auf die Zuschrift der 
Generalstaatsanwaltschaft vom 20. Februar 2023 (dort Seite 14).

58
4) Die Kostenentscheidung beruht auf § 473 Abs. 1 Satz 1 StPO, §§ 74, 109 Abs. 2 Satz 1 JGG.

59
Gemäß § 1 GKG umfassen die Kosten, sowohl die Gebühren als auch die Auslagen:

60
a) Gerichtsgebühren fallen im vorliegenden Verfahren keine an, da lediglich ein Zuchtmittel angeordnet 
wurde (BeckOK JGG/Pawlischta, 28. Ed. 1. Februar 2023, JGG § 74 Rn. 9).

61
b) Im Verfahren gegen einen Jugendlichen bzw. hier eines Heranwaschsenden kann im Falle einer 
Verurteilung nach § 74 JGG zwar davon abgesehen werden, ihm die Kosten und Auslagen aufzuerlegen; 
von seinen eigenen notwendigen Auslagen kann er dagegen nicht entlastet werden (BGH, Beschluss v. 26. 
Januar 2010 – 5 StR 529/09, BeckRS 2010, 3534). Dies bedeutet, dass der Angeklagte seine eigenen 
notwendigen Auslagen zu tragen hat. Eine Kostenvorschrift, nach der es gestattet wäre, den Angeklagten 
auch im Fall seiner Verurteilung von der Tragung seiner notwendigen Auslagen zu befreien, kennt die 



Strafprozessordnung (abgesehen von den besonderen Auslagen nach § 465 Abs. 2 StPO) nicht. Es ist 
daher nicht nur überflüssig, sondern sogar unrichtig, wenn dem Angeklagten im Falle seiner Verurteilung 
neben den Kosten des Verfahrens auch “seine notwendigen Auslagen” auferlegt werden (BGH, Beschluss 
v. 15. November 1988 – 4 StR 528/88, BeckRS 1988, 4981).

62
c) Notwendige Auslagen von Dritten, die der Angeklagte nach der Kostenentscheidung ebenfalls zu tragen 
hat, sind im Revisionsverfahren, soweit ersichtlich, nicht angefallen.


